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Zutreffendes bitte ausfüllen.

!  Passer fur  ore EDV

Transportgenehmigung

Formblatt Transportgenehmigung (TG)

Zuständige Genehmigungsbehörde
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Aktenzeichen

l l l / 5 - 1 7 6 t 1 - 7
Beförderernummer

l t q 7 4  t , 0 , 1 , 9 , 0 ,  I

Allgemeines

Aufgrund lhresAnt ragesvoml l ,T l  q1  07  w i rd  lhnengemäß S49 Abs.1 ,  $50Abs.2Nr .  l  KrW- /AbfG inVerb indung
mit der Transportgenehmigungsverordnung eine Transportgenehmigung erteilt. Die im Antrag gemachten Angaben sind Bestandteil
dieser Genehmigung. Soweit im folgenden abweichende Auflagen getroffen werden, gehen diese den Angaben im Antrag vor.
Diese Genehmigung gilt ab Ausstellungsdatum, sie ist nicht übertragbar. Die Transportgenehmigung berechtigt ihren Inhaber,
Abfälle im Bundesgebiet einzusammeln und zu befördern.

Auflagen

Die Transportgenehmigung wird mit folgenden Auflagen verbunden:
In dem zum Einsammeln oder Befördern benutzten Beförderungsmittel sind, soweit dre Beförderung nicht mittels
schienengebundener Fahrzeuge erfolgt
- eine Kopie der Transportgenehmigung und des Antrags,
- eine Kopie des Entsorgungsnachweises, des vereinfachten Entsorgungsnachweises oder der Nachweiserklärungen,
- die Ausfertigungen 2 bis 6 der Begleitscheine oder die Auslertigungen 2 der Ubernahmescheine für die eingesammelten oder

beförderten Abfälle
mitzuführen und den zur Überwachung und Kontrolle Befugten auf Verlangen vorzuzeigen und auszuhändigen.
Veränderungen des für die Genehmigung entscheidungserheblichen Sachverhaltes (2. B. der Angaben zum Einsammler und
Beförderer oder der vorgelegten Antragsunterlagen) sind der Genehmigungsbehörde unverzüglich mitzuteilen.
Die Genehmigung wird mit folgenden weiteren Auflagen verbunden:

s i e h e  B e i b l a t t

Hinweise
Beim Einsammeln und Befördern der Abfälle sind alle einschlägigen Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und der
dazu erlassenen Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung und die daraus sich ergebenden Nebenpflichten zu beachten. Das mit
dem Einsammeln und Befördern betraute Personal muß die für die jeweils wahrgenommene Tätigkeit erforderliche Sachkunde
besitzen. Es muß insbesondere mit den Gefahren im Umgang mit Abfällen vertraut und in der Lage sein, bei Unfällen mit den
Abfällen auf diese abgestimmte Maßnahmen zu ergreiten, insbesondere die zuständigen Stellen (Polizei, Feuerwehr, Wasserbehörde,
Umweltschutzbehörde) zu benachrichtigen. Die Sachkunde erfordert eine betriebliche Einarbeitung auf der Grundlage eines
Einarbeitungsplans ($ a TgV).
Ein Wechsel der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person bedarf der Genehmigung.
Diese Genehmigung schließt nach anderen Vorschriften erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder Zulassungen
(insbesondere nach Vorschriften über den Güterkraftverkehr und die Beförderung gefährlicher Güter) nicht ein. Die Genehmigung
läßt auch die Anforderungen unberührt, welche die Gefahrgutvorschriften - insbesondere in bezug auf die beförderten Stoffe, die
Beförderungsmittel, das Transportpersonal und das Mitführen von Begleitpapieren - stellen.

Dieser Bescheid ist gebührenpflichtig. Es ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Rechtsbehelf sbelehrun g

Die umseitige Rechtsbehelfsbelehrung ist Bestandteil dieses Bescheides.
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